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Amtliches.

Bekanntmachung.
| über die Regelung des Verkehrs mit ausländischer

Butter.
Vom 4 . Dezember 1915-

Auf Grund des ß 1 i der Verordnung über die
Regelung der Butterpreise vom 22 Oktober 1915
(Reichs -Gesetzbl . S . 689 ) wird folgendes bestimmt:

I
Mer von der Zentral -Einkaufsgesellschaft m . b . H.

in Berlin ausländische Butter zu einem höheren Preise
als dem Höchstpreis bezieht , darf beim Weiterverkäufe
den Höchstpreis entsprechend überschreiten.

Die Landeszentralbehörden können Bestimmungen
über den Vertrieb und die Preisstellung dieser Butter
im Kleinhandel erlassen.

II
Die zuständige Behörde kann Betriebe schließen,

deren Unternehmer oder Leiter sich in Befolgung der
Pflichten unzuverlässig zeigen , die ihnen aus Grund
der Nr . 1 Abs . 2 auferlegt sind.

Gegen die Verfügung ist Beschwerde zulässig . Ueber
die Beschwerde entscheidet die höhere Verwaltungsbe¬
hörde entgültig . Die Beschwerde bewirkt keinen Auf¬
schub.

III
Diese Bestimmung tritt mit dem Tage der Ver¬

kündung in Kraft.
Berlin den 4 . Dezember 1915.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.
Delbrück.

möhren , auch gelbe Rüben genannt ) 5,00 „
für Zwiebeln . 6,00 „
für Sauerkraut (Sauerkohl ) . . . 12,00 „

II.
Insoweit für Gemüse , Zwiebeln und Sauerkraut

gemäß 8 3 der Verordnung des Bundesrats vom 11
November 1915 (Reichs -Gesetzbl . S . 752 ) Höchstpreise
für die Abgabe im Kleinhandel an den Verbraucher
festgesetzt werden , dürfen sie folgende Sätze für 0,5
Kilogramm beste Ware nicht überschreiten:

für Weißkohl (Weißkraut ) . . . . 0,05 Mk.
für Rotkohl (Blaukohl ) . 0,07 „
für Wirsingkohl (Savoyerkohl ) und

Grünkohl (Braun - oder Krauskohl ) 0,06 „
für Kohlrüben (Steckrüben , Wruken ) 0,05 „
für Mohrrüben (rote und gelbe Speise¬

möhren , auch gelbe Rüben genannt ) 0,08 „
für Zwiebeln . 0,15 „
für Sauerkraut (Sauerkohl ) . . . 0,16 „

Bei einer Aenderung der Erzeuger - oder Hersteller¬
preise gemäß § 2 der Verordnung vom 11 . November
1915 (Reichs -Gesetzbl . S . 752 ) tritt eine entsprechende
Herabsetzung dieser Sätze ein.

III.
Diese Bestimmung tritt mit dem 13 . Dezember

1915 in Kraft . Sie gilt bis auf weiteres nicht für das
Gebiet von Elsaß -Lothringen.

Berlin , den 4 . Dezember 1915.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.
Delbrück.

II.
Insoweit für Süßwasserfische gemäß § 4 der Ver¬

ordnung des Bundesrats vom 28 Oktober 1915 (Reichs-
Gesetzbl . S . 716 ) Höchstpreise für die Abgabe im Klein¬
handel an den Verbraucher festgesetzt werden , dürfen
sie für 0,5 kg folgende Sätze nicht übersteigen:

bei Karpfen . 1,30 Mk.
bei Schleien . 1,50 „
bei Hechten . 1,25 „
bei Bleien oder Brachsen von 1 kg

und darüber . 1,00 „
unter 1 kg . 0,75 „

bei Plötzen und Rotaugen von 0,5 kg
und darüber . 0,75 „
unter 0,5 kg . 0,65 „

Bei abweichender Anordnung der Grundpreise
gemäß § 3 der Verordnung des Bundesrats vom 28.
Oktober 1915 (Reichs -Gesetzbl . S . 716 ) tritt eine ent¬
sprechende Aenderung dieser Sätze ein.

III.
Die unter I und II festgesetzten Sätze ermäßigen

sich bei Fischen in totem Zustand um 20 vom Hundert.
IV.

Diese Bestimmung tritt mit dem 13 . Dezember
1915 in Kraft.

Berlin , den 5 . Dezember 1915.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Delbrück.

Berlin , den 1. Oktober 1915.
Auf die Eingabe vom 17 . vorigen Monats erlaube

ich hiermit unter Vorbehalt jederzeitigen Widerrufs
auf Grund der Bundesratsverordnung vom 22 . Juli
1915 (Reichs -Gesetzbl . S . 449 ) und der Ausführungs-
bestimmungen vom gleichen Tage der Verlagsanstalt
„Buntdruck " zugunsten der Kriegsinvaliden der Kaiser¬
lichen Marine den Vertrieb von 5000 000 Postkarten
und 300000 Kunstblätter das Stück für 10 Pfennig
bezw . 2 Mark bis zum 31 . März 1916 innerhalb
Preußens.

Auf jeder Postkarte muß auf der ersten Seite oben
links auf jedem Kunstblatt auf der Rückseite

1 ) der Verkaufspreis in Höhe von 10 Pfg . bezw.
2 Mark,

2 .) der Anteil des dem Wohlfahrtszweck zufließenden
Betrages in Höhe von 3 bezw . 60 . Pfg.

3 .) Dbie genaue Bezeichnung des in Betracht kommen-
£3 den Kriegswohlfahrtszweckes : „Kaiserliche Marine"

Wvermerkt sein.
Der Vertrieb der Postkarten und Kunstblätter

von Haus zu Haus und in Lokalen darf nur unter
Mitführung von Verkaufslisten , in die jeder Verkauf
mit Tintenstift einzutragen ist, und nur durch Personen

Bekanntmachung
über die Festsetzung von Preisen für Süßwasserfische.

Dom 5. Dezember 1915.
Auf Grund der Verordnung des Vundesrats vom

28 . Oktober 1915 (Reichs -Gesetzbl . S . 716 ) wird über
die Regelung der Preise für Süßwasserfische folgendes
bestimmt:

I.
Beim Verkaufe von Süßwasserfischen im Groß¬

handel am Berliner Markte dürfen für 50 Kilogramm
Reingewicht einschließlich Verpackung folgende Preise
nicht überschritten werden (Grundpreise ) :

bei Karpfen . 105 Mk.
bei Schleien . 125 „
bei Hechten . 110 „
bei Bleien oder Brachsen von 1 kgjf &2?3

ü n . und darüber . 80 „
tzÄMck unter 1 kg . 60 „
ftj. beiIPIötzen und Rotaugen von 0,5 kg

und darüber . 60 „
unter 0,5 kg . 50 „

Bekanntmachung
über die Festsetznng von Preisen für Gemüse, Zwiebeln

und Sauerkraut.
Vom 4 . Dezember 1915.

Auf Grund der Verordnung des Bundesrats vom
11 . November 1915 (Reichs -Gesetzbl. 5 . 752 ) wird
über die Regelung der Preise für Gemüse , Zwiebeln
und Sauerkraut folgendes bestimmt:

I.
Beim Verkaufe durch den Erzeuger oder Hersteller

an den Handel dürfen für 50 Kilogramm frei nächste
Verladestelle (Bahn oder Schiff ) einschließlich Verpackung
folgende Preise nicht überschritten werden:

für Weißkohl (Weißkraut ) . . . . 2,50 Mk.
für Rotkohl (Blaukohl ) . . j
für Wirsingkohl (Savoyerkohl ) | • • 4,ÖU  »
für Grünkohl (Braun - oderüKrauskohl ) 3,00 „
für Kohlrüben (Steckrüben , Wruken ) 2,50 „
für Mohrrüben (rote und gelbe Speise-

Dornige Wege.
Roman von I . v. Düren . 8

Frau Margarete hatte in dieser Zeit vollkommen frei über
alles verfügt , und Ernestine war entsetzt über ihr unüberlegtes
handeln . Die Empörung , mit welcher die Mutter die Testa-
inentsbeschlüsse entgegennahm , die ihr das erste und freie
Berfügnngsrecht über die Zinsen des Kapitals nahmen,
kannte keine Grenzen . Sie machte die Tochter für die ihr so un¬
erwartet gekommenen Beschlüsse verantwortlich , nannte sie
eine Erbschleicherin und zeigte sich kleinlich und kindisch rach¬
süchtig. Ernestine litt unter denr häuslichen Unfrieden , der das
Andenken des Vaters entweihte , ihre stille Trauer störte . Mit
aller Energie wandte sie sich ihrer Berufsarbeit zu ; aber
auch hier erlitt sie fort und fort Enttäirschungen . Die Stelle
des Kreisphysikus nahm bald ein jüngerer Kollege des Vaters
«in. Natürlich roandten sich die Patienten an ihn . Ihr blieb
nur eine ganz geringe Anzahl , besonders arme Leute , die sie
auch schon zu Lebzeiten ihres Vaters behandelt . Die Mutter
»erlangte energisch die Auflösung des Haushaltes , den Ver¬
kauf des Hanfes , einen Umzug in die Großstadt.

Hier glaubte sie allein das richtige Feld für ihre Tätig¬
keit zu finden . Die heranivachsenden Töchter sollten in die Welt,
sollten gesehen werden und sobald wie möglich gute Partien
Rachen. Ernestine jedoch hielt an des Vaters Bestiminnngen
est. Es gab ewige Reibereien und Unfrieden . Oft schon hatte
sie den festen Entschluß gefaßt , die Brücken hier abznbrecheu
Und dem Wunsche der Mutter Folge zu leisten ; aber eine
innere Stimme zwang sie. das letzte Wort noch nicht zu spre-
hen. Warum so schnell den Kampf aufgeben ? Es hieß sich
durchsetzeil um jeden Preis.

In deil letzten zwei Jahren waren Magdalene und Maria
erangeivachsen . Im Herbst wollte die Mutter nirn wieder
rillige Freunde gemütlich bei sich sehen, um den Töchtern Ge¬
legenheit zu geben , etwas lebhafter und geselliger zu verkeh¬
ren. Magdalene ivar früh zu einer vollendeten Schönheit er-
Aht . Maria entfaltete sich langsamer , war zarter , aber auch
R ihrer Art anmiltig und lieblich. Während Magdalene etwas
phlegmatisch in Bewegungen und Temperament sich zeigte,
dar Maria ein ewig lodernder Feuerbrand , dessen sprühende

Laune , Witz und Heiterkeit alle mit sich fortriß . Ernestine
mußte sich gestehen , daß Doktor Berg , so selten ec ins Haus
kani , nur noch Augen für Magda hatte . Er zeigte seine Be¬
wunderung so offen, daß sie sich oft verletzt abwandte . Sie
war zu stolz , um zu zeigen, was in ihrer Seele vorging.
Deshalb blieb sie, mit Aufgebot aller ihrer Kraft , stets freund¬
lich und gleichmäßig heiter . Fast immer fand am Schluß eines
Besuchs sich Gelegenheit zu einem tieferen , eingehenden Ge¬
spräch , das vom Amtsrichter nur zu gern aufgenominen
wurde , das ihn dann vollständig vergessen ließ , wie sehr er
sich noch vor wenigen Minuten ' so ganz von der Schönheit
Magdalenens gefangen nehmen lassen konnte . Diesen fort¬
währenden Wechsel in den Stimmungen des Freundes , in
der Art seines Benehmens empfand Ernestine bitter . Die
ewigen Kämpfe mit sich um kühle Beherrschung und inneren
Gleichmut rieben sie fast auf . Als Magdalena zuletzt noch
ihre Stimme entdeckt, und der Amtsrichter sich mit Feuer¬
eifer dazu erbot , sie zu unterrichten , da hörte auch Erne¬
stine auf zu singen . Sie schützte Ermüdung vor und zog sich
eilig nach dem Abendbrot in die stille Studierstube des Vaters
zurück, die nun ganz ihr Reich geworden.

Die schwüle Sommernacht heute ließ sie nicht dazu kom¬
men , ihren Gedanken eine bestimmte Richtung zu geben . Sie
schweiften in die Vergangenheit , in die Gegenwart , in die Zu¬
kunft und machten sie ruhelos . Hastig stand sie auf , löschte
das Licht und lehnte sich weit aus dem kleinen Fenster , um sich
voir dem kühlenden Hauch des Nachtiviudes erfrischen zu
lassen. Ueber dem kleineil Garten lag noch immer drückende
Schwüle . Noch zitterte die Glut des heißen Tages in der
Luft und machte alles trocken und schwer. Am tiefblauen
Hinlmel zeigte sich ein gesticktes Band von zahllosen leuch¬
tenden Sternen ; betäubender Duft von Jasnrin , halb welken
Rosen und Levkojen kam ihr entgegen . In ihren Schläfen häm¬
merte es . Sie kani sich plötzlich so müde , so hoffnungsleer vor.
All ihre Anstrengung , all ihr Pflichteifer schien vergebens.
Unüberwindliche Gewalten drängten sich ihr entgegen und
nahmen ihr Mut und Kraft . Lange hatte sie hinansgeschaut
in die tiefe , stille Sommernacht , da schoß plötzlich eine Stern¬
schnuppe lautlos nieder . Glühwürmcheuleuchteten auf . Es be¬
gann ein leises Raunen und Rauschen , das Zeugnis gab von
dem ewig sich regenden Leben, von dem Nieaufhören und dem

ständigen Sichaneinanderreihen , vom Werden , Vergehen und
Wiederaufleben . Und es zog wie eine Tröstung in ihr Herz
und machte sie wieder mutig und fest. Sie suchte ihr Lager
auf ; und den Kopf in die Kiffen gedrückt, sehnte sie den er¬
lösenden , sie erquickenden Schlaf herbei.

2. Kapitel.
Am nächsten Sonntag , als Hohenfels seinen Freund be-

suchte, führte sie das gemeinsame Gespräch auf die Gesellschaft,
in der Berg lebte . „Und Du mußt entschieden einige Besuche
machen , Fritz . Ich kann Dich ivirklich nicht vor all meinen
Bekannten verleugnen.

„Es iväreja auch geradezu eine Sünde , daß all die hübschen
jungen und trefflichen alten Damen unserer verehrlichen Kreis¬
stadt um das Vergnügen koinmen sollten , Dich in ihrer Gesell¬
schaft zu sehen."

„Du magst wohl recht haben, " meinte Hohenfels . „Indes
wirst Du begreifen , daß mir die Einsamkeit vorläufig noch
das Willkommenste ist. Ich tauge auch nicht mehr unter die
Menschen . Es ist zu viel , was noch niedergekämpft werden
muß ."

„Die Einsamkeit und die harte Arbeit sind die besten Lehr¬
meister zur Festigung meines etwas dehnbaren geistigen und
seelischen Rückgrats . Ich kann noch nicht mit Gleichmut all
die neugierigen Fragen und Blicke hinnehmen , die sich gewöhn¬
lich nach kurzer Vorstellung auf mich richten . Ich möchte noch
den Fragen ausweichen , die man direkt und indirekt an mich
richten wird . Und Du weißt am besten , wie schiver das ist ."

„Das glaube ich wohl ; allein ich meine , daß man erst im
Verkehr mit Menschen die Probe auf das Exempel machen
kann . Vielleicht sind Dir längst die unsichtbaren Kräfte gewach¬
sen, und Du beginnst rascher, von neuem an Dich selbst zu
glauben , Dir zu vertrauen . Deine Gedanken müssen auch Ab¬
lenkung finden ; die ewigen Grübeleien taugeil nichts . Auch
ist Dir geistige Anregung durchaus notivendig . Du sollst sie
ivirklich nicht ganz meiden . Auch mein Verkehr beschränkt sich
nur auf einige Familien , in die ich Dich gern einführen will.
Wenn man den richtigen Takt und Ton zu treffen weiß , ge¬
währt er auch entschieden Befriedigung . Heute ist Empfangs¬
tag beiFrau Kreisphysikus Langen . 225.20



erfolgen, die der Ortspolizeibehörde manhaft gemacht
sind Auch die sonst noch mit dem Vertriebe beauftrag¬
ten Personen sind der Ortspolizeibehörde namhaft zu
machen. Letztere kann die Mitführung eines ortspoli-
lich abgestempelten Ausweises vorschreiben. Für den
Landespolizeibezirk Berlin ist dies angeordnet. Am
Kopfe des Werbeaufrufes auf oder in der Verkaufs-
liste oder auf der ersten Seite des Umschlags ist in
großen und deutlichen Buchstaben der Vermerk auszu¬
nehmen: „Den Verkäufern ist die Annahme von Be¬
trägen über den Verkaufspreis hinaus (Sammlung)
streng untersagt." Aus letzteres Verbot sind die Ver¬
käufer wiederholt aufmerksam zu machen. Ich weise
ausdrücklich auf 8 2 der Bundesratsverordnung vom
22. Juli 1915 hin-

Auf Erfordern sind die Abrechnung und die Unter¬
lagen hierzu, zu denen auch die Verkaufslisten gehören,
jeder Zeit vorzulegen.

Nach Ablauf der obengenannten Erlaubnisfrist ist
der Vertrieb eiuzustellen, falls nicht eine erneut zu be¬
antragende Erlaubnis erteilt ist.
Der Staatskommissar für die Regelung der Kriegs-

Wohlfahrtspflege in Preußen,
gez. Schneider.

Geheimer Oberregierungsrat.
Marienberg, den 6. Dezember 1915.

Abdruck erhalten die Ortspolizeibehörden zur Kenntnis
Der Königliche Landrat.

I . V. : Winter.
Berlin, den 9. November 1915.

Auf wiederholte Klagen angestellte Ermittelungen
haben ergeben, daß die in der auf Grund der Bundes¬
ratsverordnung vom 22. Juli 1915 und der Ausfüh-
rungsbestimmungen vom gleichen Tage erteilten Erlaub¬
nis bisher vorgeschriebenenVerkaufslisten sich nicht be¬
währt haben. Ich bestimme deshalb, daß vom 1. De¬
zember 1915 ab nur noch Verkaufslisten benutzt werden
dürfen, die am Kopfe jeder Seite in deutlichen Buch¬
staben, die mindestens doppelt so groß sein müssen, wie
die übrigen Buchstaben der Liste, folgenden Vermerk
tragen:

„Rur Verkauf von . . . (Postkarten usw. . . . ).
Den Verkäufern ist die Annahme von Beträgen über
den Verkaufspreis hinaus — Sammlung — untersagt."

Die Wörter „Nur Verkauf" und „Sammlung unter¬
sagt" sind dick zu unterstreichen. Am Kopfe der ein¬
zelnen Seiten darf außer dem genannten Vermerk kein
Wort weiter stehen.

Ich ersuche ergebenst, das hiernach Erforderliche
unverzüglich zu veranlassen.

Nach dem 1. Dezember 1915 darf keine alte Liste
mehr benutzt werden, noch im Verkehr sein. Bei Zu¬
widerhandlung würde ich, abgesehen von der strafrecht¬
lichen Verfolgung, die erteilte Erlaubnis zurückziehen.

Der Staatskommissar für die Regelung der
Kriegswohlfahrtspflege in Preußen,

gez. Schueider,
Geheimer Oberregierungsrat.

An den Vaterländischen Frauenverein , Provinzialverein Berlin
2 . W. II , Abgeordnetenhaus pp.

Marienberg, den 3. Dezember 1915. .
Abdruck erhalten die Ortspolizeibehörden zur Kennt¬

nis und Beachtung.
Der Königliche Landrat.

I . V. : Winter.

Frankfurt a. M., den 24. November 1915.
Verordnung.

Betr. : Vertrieb von Gedenkblättern.
Im Einvernehmen mit dem Gouverneur der Festung

Mainz bestimme ich auf Grund des § 9 b des Gesetzes
über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 für
den Bereich des 18. Armeekorps mit Ausnahme des
Befehlsbereichs der Festung Eoblenz:

1. Gewerblichen Betrieben ist es verboten, zum Zwecke
der Anfertigung von Gedenkblättern für im Felde
stehende oder gefallene Kriegsteilnehmernach dem
Truppenteil oder der näheren militärischen Be¬
zeichnung des betr Kriegsteilnehmers zu fragen,
daraus bezügliche Mitteilungen zu sammeln oder
solche Bezeichnungen auf den Gedenkblättern zu
vermerken.

2. Der Vertrieb von Gedenkblättern für im Felde
stehende oder gefallene Kriegsteilnehmer im Hau¬
sierhandel ist verboten.

Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu
einem Jahre bestraft.

18. Armeekorps. Stellv. Generalkommando.
Der kommandierende General.

Freiherr von Gall, General der Infanterie
Frankfurt a. M., den 3. Dezember 1915.

Betr. : Höchstpreise für Benzolspiritus.
Gemäß K. M 1614. I I . 15. A 7 V sind die in

der Verfügung vom 1. August 1915 Nr. 235/7. 15.
A 7 V § 7 genannten Höchstpreise
für Venzolspiritus(Mischung 70 B 30 Sp) von 67 auf

61,60 Mk.
für Benzolspirims(Mischung 25 B 75 Sp) von 75 auf

60,50 Mk.
für 100  kg - gefallen.

Die Aenderung der Höchstpreise tritt als Folge des
heutigen Spirituspreises ein.
18. Armeekorps. Stellvertr. Generalkommando.

Der Kommandierende General.
Freiherr von Gall, General der Infanterie.

Frankfurt a. M., den 30. November 1915.
An das Königl. Landratsamt Marienberg.
Das Generalkommando hat im Anschluß an eine

Verfügung des Kriegsministeriums gestattet, daß Kriegs
gefangene als Einzelarbeiter verwandt werden:

„Grundsätzlich sind nur Leute zu diesem Zwecke
zu bestimmen, die sich freiwillig hierzu melden.
I. Einzelarbeiter:

Es können nur einzelne, wenige Kriegsgefangene
hierfür in Frage kommen.

Diese Kriegsgefangene dürfen grundsätzlich nicht
auf Arbeitsstellen in Ortschaften untergebracht werden,
wo sich noch andere Kriegsgefangenebefinden.

A . Anforderungen an Einzelarbeiter.
1) Staatsangehörigkeit : Im Allgemeinen nur Deutsch

russen;
2) persönliche Zuverlässigkeit, erprobt durch den Aufent¬

halt im Lager oder durch mehrmonatlichen Ausent
halt auf einer Arbeitsstelle, oder durch einwand¬
freie deutsche Verwandte;

3) bei anderen Staatsangehörigen sind vorstehende
Anforderungen im verschärften Maße anzuwenden,
jedoch kommen für derartige Kommandos in Rhein¬
hessen nur Russen in Frage.

B. Die Behandlung auf den Arbeitsstellen.
1) Allgemein wie feindliche Ausländer, die sich auf

freiem Fuß befinden,
a)  Ortswechselverbot,
b) Meldung 2 mal wöchentlich bei der Polizei

zu bestimmten Zeiten,
c) nach einer bestimmten Stunde das Haus

abends nicht mehr zu verlassen.
2) Im Besonderen:

a) Behandlung entsprechend seiner Verwendung,
z. B als Knecht, wie die übrigen Knechte,

b) Genehmigung, Arbeitskleidung ohne Ab¬
zeichen tragen zu dürfen,

c)  Erhöhung des Lohnes auf höchstens 60 Pf.
täglich;

d) Zahlung des Lohnes in bar,
aber e) Briefverkehr durch das Stammlager so¬

wohl der Briefe an den Kriegsgefangenen
wie von ihm,

t) persönliche und ärztliche Revisionen auf
Anordnung der Inspektion in unregelmäßi¬
gen Zeitabschnitten.

II . Arbeiter in kleineren Gruppen (ohne ständige Be
wachung).

A.  Anforderungen.
1) unbedingte Zuverlässigkeit, bewiesen durch mehr-

monatigen Aufenthalt aus Arbeitsstellen,
2) tadellose Führung im Lager,
3) Fleiß.

B. Behandlung
wie alle übrigen Kriegsgefangenen auf Arbeitsstellen,
nur daß sie bei dem Arbeitgeber wohnen und essen.

Die ständige Bewachung fällt fort, statt dessen sind
die Kriegsgefangenen nach näherer Anordnung der In¬
spektion möglichst häufig, möglichst2 mal in der Woche,
zu revidieren.

Kriegsgefangenen-Kleidung, Briefverkehr, Lohn¬
zahlung in Scheckmarken, wie bei allen übrigen Kriegs¬
gefangenen.

Von der Unterbringung von Kriegsgefangenen als
Einzelarbeiter bezw. von Arbeitern in kleineren Gruppen
ohne ständige Bewachung ist den betr. Ortspolizeibe¬
hörden Kenntnis zu geben."
Inspektion der Kriegsgefangenenlager 18. A. K.

gez. Augustin.
Für die Richtigkeit,

gez. Unterschrift, Oberleutnant.
Nr. M. 4418.

Marienberg, den 11. Dezember 1915.
Vorstehendes wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis

gebracht.
Ich ersuche die Herren Bürgermeister des Kreises,

alle die es angeht, hierauf hinzuweisen.
Der Königliche Landrat.

I . V. : Winter.

Marienberg, den 8. Dezember 1915
Bekanntmachung.

„(Es ist mehrfach festgestellt worden, daß bie
irischen Leitungsanlagen im Kreise mutwillig beschäl
werden, vor allem die Porzellanisotoren und die V?
nungsschilder der Leitungsmasten.

„Es wird nachdrücklich darauf hingewiesen,
durch solche Beschädigungen die Sicherheit des Betr,
des und Leben und Gesundheit aller mit den Leitung
anlagen in Berührung kommenden Personen ernstst
gefährdet wird, daher liegt es im eigenen Interesse ur
ist es Pflicht eines Jeden, alle Fälle von Beschädig
gen und besonders auch den oder die Täter sofort,,
Anzeige zu bringen, damit weiteres Unheil vermied-
und der Betrieb wieder gesichert werden kann.

„Die Anzeige ist entweder an die Ortsbehvrd
oder telephonisch an die nächste Geschäftsstelleder Kol
lenzer Straßenbahn-Gesellschaft zu richten; letztere De,
gütet demjenigen, welcher einen Täter zuerst so zur A,
zeige bringt, baß er zur Verantwortung gezogen werde
kann, für seine Mühewaltung 2 Mark . "

Die Ortspolizeibehörden des Kreises werden
wiederholte Bekanntmachungdieser Warnung ersucht

Der Königliche Landrat.
Thon

Marienberg, den 6. Dezember 1915.
Bekanntmachung.

Nachdem die Bestrebungen zur Förderung de
Kleingartenwesens unter dem Gesichtspunkte derKrieg-
und Friedensfürsorgebereits gute Erfolge erzielt habe:
erscheint es geboten, diese Erfolge auch für die Zukun
zu sichern und weiter auszubauen. Um hierzu Anregur
zu schaffen, hat der Deutschs Verein für Wohnungsr,
form in Frankfurt a. M., Hochstraße 23, ein gedruckte
Rundschreiben „Vom Erfolg und vom weiteren Aus
bau der Kleingartenbestrebungen" herausgegeben, bai
im Interesse der Sache möglichste Verbreitung verdien

Die Flugschrift kann von dem genannten Deren
zum Preise von fünf Pfennig für das Stück ausschliej
lich Porto bezogen werden. Bei Bezug von mehr ai<
100  Stück tritt eine Preisermäßigung nach Ueberein
kunft ein.

Die Herren Bürgermeister des Kreises werden er
sucht, die Verbreitung der Flugschrift nach Möglichkei
zu fördern.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses
I . D. : Winter.

I . Nr. St . 1602. '
Marienberg, den 10. Dezember 1915.

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Bis zum 20. d. Mts . sind mir die Zu- und M

gangslisten für das dritte Vierteljahr 1915 nebst de,
dazu gehörigen Zusammnnstellungen einzureichen.

Ich ersuche darauf zu achten, daß die Zusammen
stellungen und Abgangslisten auf der Titelseite unter
schrieben sind.

Der Vorsitzende
der Einkommensteuer-Veranlagungskommission

des Oberwesterwaldkreises.
Thon.

Bekanntmachung.
Für die Unteroffizierschulen kann für die Einstell¬

ung 1916 noch eine große Zahl Freiwilliger ange¬
nommen werden.

Wer in einer Unteroffizierschuleausgenommen zu wer¬
den wünscht, hat sich bei dem Bezirkskommando seines
Aufenthaltsortes oder bei einer Unteroffizierschule(Wetz¬
lar, Ettlingen, Jülich, Marienwerder, Potzdam, Treptow
a/R . und Weißenfeld) persönlich zu melden und hier¬
bei folgende Schriftstücke vorzulegen:
a) eine von dem Jivilvorsitzenden der Ersatzkommission

seines Aushebungsbezirksausgestellten Meldeschein,
b) den Konfirmationsschein oder einen Ausweis über

den Empfang der 1. Kommunion,
c) etwa vorhandene Schulzeugnisse,
d) eine amtliche Bescheinigung über die bisherige Be-

schäftigunsweise, über früher überstandene Krank¬
heiten und etwaige erbliche Belastung.
Der Einzustellende muß mindestens 17 Jahre alt

sein, darf aber das 20. Jahr noch nicht vollendet haben.
Nähere Bestimmungen liegen auf dem Bezirkskommando
(Zimmer 19) offen.

Limburg, den 7. Dezember 1915.
Königliches Bezirkskommando.

Heiurichsen,
Oberstleutnantz. D. und Bezirkskommandeur.

Marienberg, den 13. Dezember 1915.
Seffeitlilhe Bekmiitmachmg.

Strucrveranlagung für das Steuerjahr 1916.
Aus Grnnd des § 25 des Einommensteuergesetzes

wird hiermit jeder bereits mit einem- Einkommen von
mehr als dreitausend Mark veranlagte Steuerpflichtige
im Kreise Oberwesterwald aufgefordert, die Steuerer¬
klärung über sein Jahreseinkommen nach dem vorge¬
schriebenen Formular in der Zeit vom 4. Januar bis
einschl. 20. Januar 1916 dem Unterzeichneten schriftlich
oder zu Protokoll unter der Versicherung abzugeben
daß die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen ge
macht sind.

Die obenbezeichneten Steuerpflichtigen sind zur Ab¬
gabe der Steuererklärung verpflichtet, auch wenn ihnen
eine besondere Aufforderung oder ein Formular nicht
zugegangen ist. Auf Verlangen werden die vorgeschrie
denen Formulare von heute ab in meinen Geschäfts
räumen kostenlos verabfolgt.

Die Einsendung schriftlicher Erklärungen durch die
Post ist zulässig, geschieht aber auf Gefahr des Ab
fenders und deshalb zweckmäßig mittels Einschreibe
briefes- Mündliche Erklärungen werden von dem
Unterzeichneten Vormittags von 9—12 Uhr im Büro
der Veranlagungskommissionhier entgegengenommen.

Wer die Frist zur Abgabe der ihm obliegenden
Steuererklärung versäumt, hat gnmäß 8 31 Absatz 1
des Einkommensteuergesetzes neben der im Veranla-
gungs- und Rechtsmittelverfahrenendgültig festgestellten
Steuer einen Zuschlag von 5 Prozent zu derselben zu
entrichten.

Wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben
oder wissentliche Verschweigung von Einkommen in der
Steuererklärung sind im 8 72 des Einkommensteuer¬
gesetzes mit Strafe bedroht.

Gemäß 8 71 des Einkommensteuergesetzes wird
von Mitgliedern einer in Preußen steuerpflichtigen Ge¬
sellschaft mit beschränkter Haftung derjenige Teil der
auf sie veranlagten Êinkommensteuernicht erhoben,
welcher auf Gewinnanteile der Gesellschaft mit be¬
schränkter Haftung entfällt. Diese Vorschrift findet
aber nur aus solche Steuerpflichtige Anwendung, welche
eine Steuerklärung abgegeben und in dieser den von
ihnen empfangenen Geschäftsgewinn besonders bezeichn
net haben. Daher müssen alle Steuerpflichtigen, welche
eine Berücksichtigung gemäß 8 71 a. a. O. erwarten,



mögen sie bereits im Vorjahr nach einem Einkommen
von mehr als 3000 Mark veranlagt gewesen sein oder
nicht, binnen der oben bezeichneten Frist eine die nähere
Bezeichnung des empfangenen Geschäftsgewinns aus
der Gesellschaft mit beschränkter Haftung enthaltende
Steuererklärung einreichen.

Der Vorsitzende der Cinkoinmensteuer-Leran-
lagungskommission.

Thon.

I . Nr . S . V. 1044.
Marienberg, den 6. Dezember 1915.

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Vor einigen Tagen habe ich Ihnen zwei Druck¬

stücke des Jahresberichts der Haftpflichtversichsrungs-
anstalt der Hessen-Nassauischen landw. Berufsgenossen¬
schaft für das Jahr 1914 zugehen lassen.

Indem ich auf die günstigen Ergebnisse der Anstalt
Hinweise, ersuche ich, den ortsangehörigen Landwirten
bei geeigneten Gelegenheitenzu empfehlen, sich gegen
Haftpflicht bei der Haftpflichtversicherungsanstalt in
Kassel zu versichern.

Hessen-Nassauische landwirtschaftliche
Berufsgenossenschaft. Sektion: Oberwesterwald

I . D. : Winter.

Verordnung über den Preisaushang.
Auf Grund der Bundesratsverordnung vom 24.

Juni , 23. Juli und 25 September ds. Is . wird be¬
stimmt:

8 i.
Wer im Oberwesterwaldkreise Fleisch, Wurst, Fett,

Fische, Butter, Käse, Eier, Kartoffeln, Marmelade,
Gelee, Kraut, Teigwaren, Gemüse, Gemüsekonserven,
Obst, Reis , Hülsenfrüchte, Gries, Graupen, Mehl,
Jucker, Kaffee, Tee, Kakao, Petroleum, Karbid, Kerzen,
Kohlen und Briketts feil hält, ist verpflichtet, die Ver¬
kaufspreise sowohl im Schaufenster wie im Verkaufs¬
raum, in schwarzen, in mindestens2 cm großer Schrift
auf weißem Untergrund an gut sichtbarer Stelle auszu¬
hängen.

, § 2.
Die angekündigtenPreise dürfen nicht überschritten

werden. Die Abgabe der im Kleinoerkauf üblichen
Mengen an Verbraucher zu den angekündigten Preisen
gegen Barzahlung darf nicht verweigert werden.

8 3.
Zuwiderhandlungen werden mit Geldstrafe bis zu

einhundertfünfzigMark und im Unvermögensfalle mit
Haft bis zu vier Wochen bestraft, sofern nicht andere
Vorschriften schwerere Strafen androhen.

Diese Verordnung tritt mit dem 16. Dezember
ds. .Is . in Kraft.

Die Herren Bürgermeister werden um ortsübliche
Bekanntmachunggebeten.

Hachenburg, den II . Dezember 1915.
Die Preisprüfungsstelle des Oberwefterwaldkreises.

Der Vorsitzende:
Steinhaus, Bürgermeister.

Der Krieg.
Tagesberichte der Heeresleitung.

Großes Hauptquartier den 11. Dez. 1915
Westlicher Kriegsschauplatz:

Auf vielen Stellen der Front lebhafte Tätigkeit
der beiderseitigen Artillerien.

Nach starker Feuervorbereitunggriffen die Fran¬
zosen abends unsere Stellung auf und östlich der Höhe
193 (nordöstlich von Souain) erneut an. Der Angriff
ist abgeschlagen. Die Stellung ist genau so fest in
unserer Hand, wie sie uns auch durch die kühnsten
gegenteiligen Behauptungen in den französischen Tages¬
berichten der letzten Zeit nicht hat entrissen werden
können.

Oestlicher Kriegsschauplatz:
Die Lage bei den Heeresgruppen der Generalfeld-

marschälle von Hindenburg und Prinz Leopold von
Bayern ist unverändert.

Heeresgruppe des Generals von Linsingen.
Ein russischer Angriff brach nördlich der Eisenbahn

Kowel- Sarny verlustreich vor der österreichisch-ungari¬
schen Linie zusammen.

Nördlich von Ezartorysk wurden auf das westliche
Styrufer vorgegangene Aufklärungsabteilungen des
Feindes wieder vertrieben.

Balkan-Kriegsschauplatz:
Keine wesentlichen Ereignisse. Ueber die bulgarischen

Armeen liegen neue Nachrichten noch nicht vor.
Oberste Heeresleitung.

Großes Hauptquartier, 12. Dezbr. (W. T.. B. Amtlich.)
Westlicher Kriegsschauplatz:

Oestlich von Neuve-Chapelle (südwestlich von Lille)
scheiterte vor unserem Hindernis der Versuch einer
kleineren englischen Abteilung, überraschend in unsere
Stellung einzudringen.

In den Vogesen kam es zu vereinzelten Patrouil¬
lengefechten ohne Bedeutung.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Schwächere russische Kräfte, die in Gegend des

Warfung-Sees (südlich von Iakobstadt) und südlich von
Pinsk gegen unsere Stellungen vorführten, wurden zu-
rückqewiesen.

Balkan-Kriegsschauplatz.
Den in den albanischen Grenzgebirgen verfolgenden

österreichisch-ungarischen Kolonnen fielen in den beiden
letzten Tagen über 6500 Gefangene und Versprengte in
die Hände. Zwischen Rozaj, das gestern genommen
wurde, und Ipek hat der Feind 40 Geschütze zurück¬
lassen müssen. Nach entscheidenden Niederlagen, die die
Armee des Generals Todorow in einer Reihe kühner
und kräftiger Schläge während der letzten Tage den
Franzosen und Engländern beibrachte, befinden sich
diese in kläglichem Zustande aus dem Rückzug nach der
griechischen Grenze und über dieselbe. Die Verluste der
Feinde an Menschen, Waffen und Material aller Art
sind nach dem Bericht unserer Verbündeten außerordent¬
lich schwer.

Oberste Heeresleitung.
Großes Hauptquartier, 13. Dezbr. (W. T. B. Amtlich)

Westlicher Kriegsschauplatz.
Es ist nichts von Bedeutung zu berichten.

Oestlicher Kriegsschauplatz:
Heeresgruppe des Generalfelümarschalls von Hindenburg

An verschiedenen Stellen fanden kleine Gefechte
vorgeschobener Postierungen mit feindlichen Aufklärungs¬
abteilungen statt. Dabei gelang es den Russen, einen
schwachen deutschen Posten auszuheben.
Heeresgruppen des Geueralfeldmarschalls Prinzen Leopold

von Bayern.
Ein vergeblicher Angriff gegen unsere Stellung bei

Wulka (südlich des Wygonowskojc-Sees) kostete den
Russen etwa hundert Mann an blutigen Verlusten und
an Gefangenen.

Heeresgruppe des Generals von Linsingen.
Nichts Neues.

Balkan-Kriegsschauplatz.
Die Lage ist nicht wesentlich verändert. Bei der

Armee des Generals von Koeveß wurden gestern über
900 Gefangene eingebracht. Bei Ipek sind 12 moderne
Geschütze erbeutet, die die Serben dort vergraben hatten.
Hinter unserer Front wurden in den letzten Tagen über
tausend versprengte Serben festgenommen.

In Mazedonien hat die Armee des Generals To¬
dorow die Orte Doiran und Gewgheli genommen. Kein
Engländer und Franzose befindet sich in Freiheit aus
mazedonischem Boden. Nahezu zwei englische Divisionen
sind in diesen Kämpfen aufgerieben worden.

Oberste Heeresleitung.
Salonik.

Loudnu 13. Dezbr. (W. T. B . Nichtamtlich.)
Das Reutersche Bureau erfährt aus diplomatischer
Quelle, daß die Verbündeten fest entschlossen sind, Sa-
lonik nicht zu räumen.

Die Abberufung Boy -Eds und Papens.
New Uork, 11. Dezbr. Die Associated Preß meldet

aus Washington: Staatssekretär Lansing hat amtlich
erklärt, das Ersuchen um Abberufung der deutschen
Attaches Boy-Ed und v. Papen gründe sich lediglich
auf deren militärische Betätigung Der Präsident billige
vollständig Lansings Entscheidung.

London, 11. Dezbr. Der Washingtoner Korrespon¬
dent der „Morning Post" meldet: Staatssekretär Lan¬
sing teilte dem deutschen Botschafter Grafen Bernstorff
mit, daß die Vereinigten Staaten nach dem internatio¬
nalen Gebrauche nicht verpflichtet seien, für Boy und
Papen freies Geleit zu erwirken, sondern nur dazu,
Maßregeln für ihren persönlichen Schutz zu ergreifen,

solange sie unter amerikanischer Gerichtsbarkeit, nämlich
innerhalb der Jone der Territorialgewässer, sich befänden.
Militär- und Marineattaches seien keine Diplomaten
und könnten nach Ansicht von Kennern des Völkerrechts
auf hoher See zu Kriegsgefangenen gemacht werden.

Liebesgaben für Sibirien!
Von der sehr dankenswerten Sammlung für die

deutschen Kriegsgefangenen in Rußland ist nunmehr
der dritte Zug in Tjumen (Westsibirien) eingetroffen,-
der vierte Zug hat mit 24 Waggons Finnland verlassen
und geht voraussichtlichnach Stratensk . Er bringt
10 980 Pakete, 5500 Decken, 9800 Paar Stiefeln, so¬
wie noch andere Kleidungsstücke. Es ist somit alle
Aussicht vorhanden, daß unsere Gefangenen zu Weih¬
nachten durch Gaben aus der Heimat erfreut werden
können.

Der Seekrieg.
London. 12. Dezbr. Der britische Dampfer „Busiris"

(2705 Tonnen) wurde versenkt. Die Besatzung wurde
in Alexandrien gelandet.

Von Nah unö Fern.
Marienberg, 14. Dez. Der Winter hat nach den

Regentagen wieder einmal das Regiment übernommen.
Seit Sonntag ist Schneefall eingetreten und hat derselbe
die Erde in ein Schneebett gehüllt. Den Geschäfts¬
leuten kommt der Witterungsumschlag vor den Weih¬
nachtstagen sehr gelegen. Trotz der infolge des Krieges
eingetretenen Verteuerung alles Lebensbedarfs hat sich
das Weihnachtsgeschäft einigermaßen gut angelassen und
wird auch die noch vor dem Feste liegende kurze Zeit¬
spanne von gutem Erfolg sein. Am kommenden Sonn¬
tag, dem sogenannten „goldenen Sonntag" wird das
Weihnachtsgeschäft seinen Höhepunkt erreichen und
hoffen wir, daß die Geschäftswelt voll und ganz auf
ihre Rechnung kommt

— Die Versendung von Liebesgaben. Die Er¬
satztruppenteile sind nur zur Annahme von Liebesga¬
bensendungen berechtigt, die entweder mit allgemein
bestimmter oder ohne nähere Adresse überwiesen werden.
Alle Pakete mit persönlicher Adresse sind von den Ab¬
sendern wie bisher bei den Postanstalten bezw. den
Militärpaketdepots abzuliefern.

Nassaiiische Heimatbiichrr. Noch zur rechten Zeit
vorm Weihnachtsfest tritt der Ausschuß für Schriften¬
wesen der Bezirkssynode Wiesbaden mit einem neuen
Unternehmen vor die Oeffentlichkeit. Die Nafsauischen
Heimatbücher bietet er an. Sie sollen die Liebe zu
unserer schönen Nafsauischen Heimat wecken und ver¬
tiefen und uns vertraut machen mit der letzten Geschichte
unseres lieben Heimatlandes. Als 1. Bändchen ist er¬
schienen„Die letzte Nonne von Walsdorf", eine ge¬
schichtliche Erzählung von Erwin Gros-Esch. (geh. 1.—
geb, 1,20) Der bekannte Verfasser, der es so meister¬
haft versteht, in der Seele der Menschen zu lesen und
das Seelenleben zu schildern, gibt uns in dem vorlie¬
genden Büchlein einen kleinen, aber packenden Ausschnitt
aus den Wirren und Drangsalen des 30jährigen
Krieges, wie sie das Idsteiner Land hat erfahren müssen.
Wer einen Blick in das Buch getan hat, legt es nicht
mehr aus der Hand, bis er es zu Ende gelesen hat.
So stark hält uns die Handlung in Spannung, so tief
greift uns das Geschehene ans Herz. — Wer seinen
Lieben eine rechte Weihnachtsfreude machen will, der
schenke ihnen dieses Buch: es gehört auch hinaus ins
Feld.

Luxemburg, 10. Dez. Hiesigen Blättermeldungen
zufolge wurden folgende mäßigen Getreidehöchstpreise
für Belgien festgesetzt: Weizen 34 29, Roggen 26.50
Mengkorn 28.35, Spelz 24.55, Weizenkleie 22, Roggen¬
kleie 18, Weizenmehl 43 35, Roggenmehl 34.40 Fran¬
ken für 100 Kilo. Für Weizenbrot wurden 40 Cen¬
timeŝ als Höchstpreis für ein Kilogramm festgesetzt.

Berlin, 13. Dezbr. In der morgigen Reichstags¬
sitzung, in der die neue Kreditvorlage auf der Tages¬
ordnung steht, erwartet man eine längere finanzpolitische
Rede des Reichsschatzsekretärs Dr. Helfferich.

Die deutsche Gesellschaft für Kaufmanns-Erholungs-
yeime(Ferienheime für Handel und Industrie) will in
Westfalen ein neues Heim (das neunte) errichten und
fordert die westfälische Industrie und den Handel zum
Beitritt auf.

Paris , 12. Dez. Kitchener und Grey haben Paris
gestern Nachmittag verlassen.

I *V»r Weihnachts-Geschenke U
finden Sie bei mir große Auswahl in

I prschtoollen !
| Handarbeiten [
| angefangen, fertig gestickt und ausgezeichnet, z

[ KirshtliS Lo«is SnedemM. j
Hachenburg.
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waldfägen
u. waldäxte

in großer Auswahl.
Garantie für jedes Stück.

Carl Fischer, Ä ;*,, Hachenburg.
QOmmOQCMOOOOOOQOO

EM Verköllferin
der Colonialwarenbranche

errang., per 15. Januar gesucht.
Offerte mit Gehaltsansprüchean
Rheinisches Aaufhaus

für Lebensmittel,
Altenkirchen (Westerwald).

C30COOOOOOOOOOOOOCOOOO

fiwjf und©fliege-
Schmm

sind stets zu haben bei
Ludwig Weyand»

Langenbachb. M.

Därine
für Dauerwurst empfiehlt

6eorg Ebner, Hachenburg

für Misere Maien:
Chokolade , Taeao, Tee,

Stärkungsmittel , Cognak»
Arrak , Rum

in '/i und i/i  Pfund -Packeten.
Ungeziefermittel.

Apotheke Marienberg.



Weröingung.
Die Lieferung und Abfuhr von Basaltkleinschlag für die

Unterhaltung von Bezirksstraßen im Jahre 1916 soll vergeben
werden.

A.  wegenreifterei Hachenburg (Nord ).
Hachenburg- Herborn : Stat. 0,5-4-50—21-j-50 = 640 cbm

Basaltkleinschlag. Lieferung frei Bahnhof Korb oder frei
Baustelle. Abfuhr ab Bahnhof Korb.

B.  wegenreifterei Hachenburg (Süd ).
Hachenburg- Coblenz : Stat. 1,4—2,3+ 15 = 412 cbm

Basaltkleinschlag frei Stat Hachenburg. Abfuhr von Stat.
Hachenburg oder Lieferung frei Baustelle.

C. wegenreifterei Driedorf.
Hachenburg- Herborn : Stat- 36,6- 37,1= 225 cbm Basalt¬

kleinschlag. Lieferung frei Stat . Schönbach oder frei Bau¬
stelle oder Abfuhr von Bahnhof Schönbach.
Die Angebote sind auf vorgeschriebenem Formular verschlossen

und postfrei mit der Aufschrift „Verdingung 1916" zu dem aus

Aienstiji. de»4. Jnntiiir 1916, nchin. 4 Uhr
festgesetzten Eröffnungstermin an den Unterzeichneten einzureichen.
Die Bedingungen liegen hier im Amtszimmer aus, sowie bei den
Wegemeistern Junior zu Hachenburg und Link zu Renne¬
rod. Ebendaher sind die vorgeschriebenen Formulare zu beziehen.
Der Termin findet im Geschäftzimmer des Landesbauamts hier
statt. Zuschlagsfrist4 Wochen.

Marienberg , den 13. Dezember 1915.
Der Vorstand des Landesbauamts.

billige Taschenuhren
mit und ohne Leuchtblatt.

fvoäerne ^ egulateure
Rüchen- und Weckeruhren
Kriegs- und Trauerschmuck
Taschenlampen. Tompasse

Optische Artikel
empfiehlt in großer Auswahl

Ernst Schulte,
Uhrmacher und Goldarbeiter,

Hachenburg.
Reparaturen an Uhren und Goldfachen werden

in eigener Werkstatt ausgeführt.

Für unsere Feldgrauen
empfehle zum Versand als Liebesgaben:

Beste Qualitäten in
Unterhosen, Unterjacken, Normal¬
hemden, Leibbinden, Lungenschützer,
Ohren -, Knie- und Puls -Wärmer,

Handschuhe re.
".  noch zu sehr billigen Preisen . ■—

Bertb.Zeewalll«Hachenburg.

Grotzes Lager in schwarzen und
ß| farbigen K
§Damen- und Rinder-Mäntel8
n =  <
| | Fortwährend Eingang von Neuheiten. ,

8 Wilhelm Pickel . !
Inh . Carl Pickel, <

* Hachenburg. <
e—— oeceeoe oeceee eeei

Ein Waggon

Oefen,
Keffelmäntel

in schwarzu. emaillierter
Ausführung trifft dieser Tage

ein.

Durch Massenbezng billigste
Preise.

Lagerbestchtigungerbeten.

C. von Saint George,HacMnri
Unser ständig sehr großes Warenlager und recht¬

zeitige Masseneinkäufe machen es möglich, sehr viele Stoffe
und fertige Artikel noch zu billigen Friedens¬
preisen  anzubieten.

Wir empfehlen:
Schwarze, farbige und karrierte Kleider¬

und Kostümstoffe
Hemdenbiber, Kleiderreleur , Kleiderfiamosen

Druckflanelle - Bettdecken und Bettücher
Betluchhalbleinen und Bettuchnessel
Bettdamast und karriertes Bettzeug

Bettkatune und -Biber - Hemdentuche
Fertige Handtücher und am Stück

Roch große Vorräte in Schürzenstoffen
Damen- und Kinderschürzen

Normalhemden - Hautjacken und -Hosen
Sweater

Lama-, Chenille- und Plüschtücher
Schwarze und farbige Damen- u. Kindermäntel

Ulster, Bozener Mäntel und Capes
Manns - und Knabenjoppen
Herren- und Knabenanzüge

Großer Posten Manchester-Knabenanzüge
Damen-, Manns - und Kinderstrümpfe

Ausgezeichnete und angefangene Handarbeiten
Fertige Betten - Barchente

Bettfedern und Daunen
Stahl - und Kapokmatratzen.

H. Zuckmeier,
Hachenburg.

Licht i

Infolge Petroleum¬
mangels empfehle

TiMmne»
M ». 6,50.
Aketylc«-

Stnm-Lnternen
Mk . 4,50.

= Katalog gratis =
Hugo Krön,

Apparate-Bauanstalt,
Kreuznach,

Sigismundstraße 4.

Evangelisches besseres

Mädchen
oder einfaches Fräulein,
erfahren im Kochen, gewissenhaft
und tüchtig, gegen hohen Lohn
zum 1. Januar gesucht. Aus¬
führliche Angebote an
Töchterheim Godemihe.

Godesberg a. Rhein.

Wer verkauft hier oder
Umgegend sein Haus , Ge¬
schäft oder sonstiges Anwe¬
sen. Offerten an Georg Gei-
senhof bis zum 19. Dezember,
Postlagernd Limburg a L.,
erbeten.

„ Schützet i,
die Feldgrauen

durch die seit
25 Jahren bestbewährten

Milliinen-"""̂ "'sie gegen

Heiserkeit, Verschleimung, |
Keuchhusten, Katarrh,

[schmerzende» Hals, sowie
| als Vorbeugung gegen Er-

kältnngrn, daher hochwill¬
kommen jedem Krieger!
filOO not. begl. Zeug-

nisse von Aerzten
und Privaten verbürgen den

sicheren Erfolg.
Appetitanregende,

feinschmeckende Bonbons.
Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg.

IKriegspack. 15 Pf ., kein Porto .!
l !Zu haben inApolheken sowie beil

E. Zitzer in Marienöerg,
Ant. Schneider in Alpenrod,

Gustav Kessler in Kos.

| Usllfhsm Louis Fmdenisnn
in Hachenburg.

Große Auswahl Billige preise Reelle Bedienung
Herren- und Kinder-KonfMon

Einfarbige und karierte Aleiderftoffe
Bloufen -Aaros und -Streifen

Jacken - und ^ emdenbiber — Unterrockbiber
Schürzen- und Aleider-Siamofen
Danren- und Ainder-Schürzen

Bettzeuge Bettdecken Bettücher

Uormal -wäfche Gefütterte Unterhofen
Unterjacken Sweaters

Handschuhe Socken und Strümpfe
Pelze und Garnituren

Aopf- und Umfchlagtücher Hauben
Hüte, Südwester und Blützen

Graue und schwarze Strickwolle

Jnmenwösche: Hemden. Hosen, Rachijnchen, Mettaille». ::: Schime, Kramnnen, Tnschentncher.
: Komplette Betten — Möbel — Nähmaschinen :
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